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und Forstwirtschaft, Umwelt  
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 Mag. Wolfgang Kölpl / 2054 
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 BMWFJ-14.730/0030-Pers/6/2013 
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 BMLFUW-UW.4.1.2/0006-I/4/2013 

 
Antwortschreiben bitte unter Anführung 
der Geschäftszahl an die E-Mail-Adresse 
post@pers6.bmwfj.gv.at  richten. 

 

BMLFUW; Bundesgesetz, mit dem das Wasserrechtsgesetz 1959 geän-
dert wird - Wasserrechtsgesetznovelle 2013; Entwurf. Ressortstellung-
nahme 
 
 
 
 
Das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend teilt zum Gegenstand 

Folgendes mit: 

 

I. Allgemeines: 

1) Eines der Hauptziele der vorgeschlagenen WRG-Novelle ist die Umsetzung 

der Richtlinie betreffend Industrieemissionen für den Bereich des Wasser-

rechts. 

 

2) Es ist bereits absehbar, dass bei der Umsetzung der Richtlinie betreffend 

Industrieemissionen die Frage des "Zusammenspiels" zwischen den zu-

künftigen wasserrechtlichen Regelungen einerseits und den gewerberecht-

lichen Regelungen andererseits in zweckmäßiger Weise noch zu erörtern 

sein wird. Beispiele werden unter Punkt II, "Zu den einzelnen Bestimmun-

gen", angesprochen. 
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II. Zu den einzelnen Bestimmungen: 

 

1) Zu § 100 Abs. 3: 

Es wird darauf hingewiesen, dass "eine Gebührenordnung für Ziviltechniker" seit 

dem Inkrafttreten des Ziviltechnikergesetzes 1993 nicht mehr existiert.  

Ferner hat die  Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten mit 

Ende 2006 auch alle unverbindlichen Honorarleitlinien aufgehoben, da diese von 

der Bundeswettbewerbsbehörde als wettbewerbswidrig angesehen wurden. 

 

2) Zu § 134a: 

In dem vorgesehenen Entwurf einer Änderung der Gewerbeordnung zur Umset-

zung der Richtlinie betreffend Industrieemissionen werden Genehmigungswerber 

bzw. Inhaber einschlägiger Anlagen - ebenso wie in § 134a des vorliegenden 

Entwurfs - verpflichtet werden, einen Bericht über den Ausgangszustand vorzule-

gen.  

 

Die daraus eventuell resultierende Doppelgleisigkeit - Bericht über den Aus-

gangszustand betreffend Wasserrecht und Gewerberecht - sollte nach Ansicht 

des BMWFJ bezüglich der gewerblichen Betriebsanlagen jedoch so weit als mög-

lich vermieden werden und es sollten daher darüber noch Gespräche stattfinden.  

 

3) Zu § 134a Abs. 2: 

Die Verordnungsermächtigung betreffend Vorgaben für "Inhalt und Umfang die-

ser Berichte" wird angesichts zahlreicher diesbezüglicher offener Fragen als 

zweckmäßig erachtet. Im Hinblick darauf, dass von einer solchen Verordnung 

auch gewerbliche Betriebsanlagen massiv betroffen sind, wäre jedoch das Ein-

vernehmen des Wirtschaftsministers vorzusehen. 

 

4) Zu § 135: 

Die vorgeschlagene "Zusammenführung der Regelungen, nach denen eine was-

serrechtliche Bewilligung (für einzelne Tatbestände) entfällt" gibt Anlass zur Fra-

ge, wieso die Z 2 betreffend gewerbliche Betriebsanlagen im Hinblick auf den § 

356b GewO 1994 überhaupt erforderlich ist. Die Erläuterungen geben dazu keine 

Auskunft. 

31/SN-489/ME XXIV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)2 von 4

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



 

BMWFJ-14.730/0030-Pers/6/2013 Seite 3 von 4 

- 

- 

In diesem Zusammenhang darf darauf hingewiesen werden, dass die WKÖ im 

letzten die Gewerbeordnung 1994 betreffenden Begutachtungsverfahren Anfang 

2013 den Wunsch nach einer Ergänzung der das Wasserrecht betreffenden Kon-

zentrationsbestimmungen im § 356b Abs. 1 GewO 1994 dahingehend geäußert 

hat, dass in den "Mitanwendungskatalog" die Versickerung von Dach-, Parkplatz 

und Straßenwässern aufgenommen werden sollte.  

 

Nach Ansicht des BMWFJ wäre eine solche Ergänzung sinnvoll und würde den 

Bundesländern gegenüber ein weiteres Entgegenkommen im Hinblick auf das 

Deregulierungspaket signalisieren. Die Novelle sollte daher zum Anlass genom-

men werden, diese Anregung aufzugreifen. 

 

5) Zu § 55 Abs. 5: 

in der Regierungsvorlage 2197 dB XXIV. GP betreffend ein Bundesgesetz, mit 

dem die Gewerbeordnung 1994 geändert wird, die im kommenden Wirtschafts-

ausschuss am 10. April behandelt wird, ist vorgesehen, in § 356 Abs. 1 die Wort-

folge „der Beschwerdelegitimation vor dem Verwaltungsgerichtshof“ durch die 

Wortfolge „der Beschwerdelegitimation an das Verwaltungsgericht des Landes, 

der Revision wegen Rechtswidrigkeit und des Antrages auf Fristsetzung wegen 

Verletzung der Entscheidungspflicht durch ein Verwaltungsgericht an den Verwal-

tungsgerichtshof“ zu ersetzen.  

 

§ 356b Abs. 1 letzter Satz GewO 1994 soll somit wie folgt lauten:  

 

"Dem wasserwirtschaftlichen Planungsorgan (§ 55 Abs. 4 WRG 1959) kommt in allen 

Verfahren, durch die wasserwirtschaftliche Interessen berührt werden, Parteistellung zur 

Wahrung dieser Interessen einschließlich der Beschwerdelegitimation an das Verwal-

tungsgericht des Landes, der Revision wegen Rechtswidrigkeit und des Antrages auf 

Fristsetzung wegen Verletzung der Entscheidungspflicht durch ein Verwaltungsgericht an 

den Verwaltungsgerichtshof zu." 

 

Eine Anpassung der entsprechenden wasserrechtlichen Bestimmungen wäre 

wünschenswert. 
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U. e. wurde eine Ausfertigung der Stellungnahme dem Präsidium des National-

rates an die Adresse begutachtungsverfahren@parlament.gv.at übermittelt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Wien, am 27.03.2013 
Für den Bundesminister: 
i.V. Mag.iur. Wolfgang Kölpl 
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